
Rechtsgutachten: Verrechnung
erneuerbarer Wärme- und Kälte

Präsentation Ergebnisse 

Im Rahmen der Initiative „100 Projekte Raus aus Gas“



15:30 Uhr Einführung MA 20 – Raus aus Gas – Wiener Wärme und Kälte 2040 
Stefan Sattler | Stadt Wien – Energieplanung

15:35 Uhr Initiative „100 Projekte Raus aus Gas“
Erika Senkowsky | Klima- und Innovationsagentur Wien

15:40 Uhr Die Bedeutung des Themas aus Sicht von Immobilienverwaltungen 
Karin Sammer | ÖVI Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft

15:50 Uhr Rechtsgutachten zur Verrechnung erneuerbarer Wärme und Kälte in Wohngebäuden
Florian Stangl und Gregor Biley | Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH

16:40 Uhr Diskussion und Fragen 

17:25 Uhr Ausblicke kommendes Rechtsgutachten
Erika Senkowsky | Klima- und Innovationsagentur Wien

17:30 Uhr Abschluss
Stefan Sattler | Stadt Wien – Energieplanung

Anschließend Ausklang im Bistro

Agenda



Initiative
100 Projekte Raus aus Gas 

Speaker: Erika Senkowsky, Klima- und Innovationsagentur Wien
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INITIATIVE 100 PROJEKTE RAUS AUS GAS - AKTUELL 55 PROJEKTE VON 100 

Diese Projekte haben die Herausforderungen angenommen und vor 
dem Vorliegen des Rechtsgutachtens die Umstellung umgesetzt. 

Für eine Wien weite Ausrollung ist die Beantwortung der Fragen zur 
Verrechnung von erneuerbarer Wärme- und Kälte wesentlich!



100 Projekte Raus aus Gas

Ausgangslage des Rechtsgutachten sind relevante Fragen: 

• Projektentwicklung und Definition der Zielvorstellung 

• Wahl des Energiesystems für Raumwärme und Warmwasser 

• Voraussetzungen im Bestand und Notwendigkeit einer Zentralisierung

• Eigentumsverhältnis und Nutzungsstruktur des Bestandsgebäudes

• Anwendbarkeit der geltenden Rechtsgrundlagen, bspw. zwingende Anwendung des HeizKG (?)

• Sind rechtsichere Lösungen definiert

• Notwendigkeit der wirtschaftliche Klarheit 



Rechtsgutachen
Verrechnung von erneuerbarer
Wärme und Kälte

Speaker: Florian Stangl, Gregor Biley, nhp Rechtsanwälte GmbH
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Verrechnung erneuerbarer 
Wärme und Kälte

Vorstellung des Rechtsgutachtens
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH

RA Dr. Florian Stangl, LL.M.
RA Mag. Gregor Biley
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 Auftrag und Ausgangslage

 Die „allgemeinen“ Erkenntnisse
 Anwendbarkeit des HeizKG – Ausstattungspflicht mit Zählern – HeizKG vs. 

EEffG

 Verrechnung von Investitionskosten

 Vertragliche Zustimmungsklauseln in wohnrechtlichen Konstellationen

 Beurteilung verschiedener Sachverhaltsvarianten
 Rechtslage in Fällen

 zentraler Versorgung

 dezentraler Versorgung

Inhalt
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Auftrag & Ausgangslage
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 Umfassende Fragenliste der UIV

 Ziel: Darstellung des gesicherten und 
ungesicherten Rechtsrahmens für 
Dekarbonisierungsprojekte

 Aufzeigen rechtssicherer 
Umsetzungswege im aktuell gültigen 
Rechtsbestand

 Grundlegende Beschreibung von 
Rechtsmaterien und -Quellen

Auftrag
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 Berücksichtigung von drei „Dimensionen“
 Eigentums- bzw. wohnrechtlicher Rahmen

 MRG Voll- und Teilanwendungsbereich, WGG, WEG, schlichtes Miteigentum

 Technische Dekarbonisierungslösungen
 Zentrale Bereitstellung Raumwärme und/oder Trinkwarmwasser
 Dezentrale Bereitstellung Raumwärme und/oder Trinkwarmwasser

 Unterschiedlicher „Anschlussgrad“
 vollständige Dekarbonisierung der gesamten Liegenschaft
 teilweise Dekarbonisierung einzelner Nutzungsobjekte auf der Liegenschaft

 Berücksichtigung der Wechselwirkungen aller drei Dimensionen 
zueinander

Ausgangslage
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Die „allgemeinen“ Erkenntnisse
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Anwendbarkeit des HeizKG
Ausstattungspflicht mit Zählern

HeizKG vs. EEffG
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 § 3 HeizKG
 Vier Nutzungsobjekte, gemeinsame Wärme- oder Kälteversorgung, 

Verpflichtung zur Ausstattung mit Messgeräten

 Der „wahre“ Anwendungsbereich zeigt sich in Zusammenschau mit 
weiteren Bestimmungen
 § 2 HeizKG: Geltung nur für Energiekosten und sonstige Kosten des 

Betriebs

 § 3 Abs 2 iVm § 4 Abs 2 HeizKG: Einschränkungen bei Versorgung mit 
Fernwärme/-kälte und „fernwärmeähnlicher Versorgung“

Anwendbarkeit des HeizKG
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 OGH 26.5.2020, 10 Ob 6/20k
 gesonderte und vom Verbrauch der anderen Abnehmer*innen völlig 

unabhängige und unbeeinflussbare Ermittlung der Verbrauchsanteile via 
Verrechnungszähler 

 Verrechnungsgrundlage: Einzelverträge
 Folge: es kommt zu keiner Gesamtsumme an Verbrauch oder Kosten für 

mehrere Nutzungsobjekte, das Gesetz ist nicht anwendbar

 OGH 21.6.2022, 10 Ob 36/21y
 Folgeentscheidung zum vorigen Sachverhalt
 Bestätigend zur Vorentscheidung, aber: sobald in den Wohnungen dennoch 

Verbrauchserfassungsgeräte vorhanden sind  HeizKG anwendbar

Der „echte“ Wärmeliefervertrag
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 § 6 HeizKG
 Subjektives Recht 

(Außerstreitverfahren)

 Stand der Technik: 
Wärmemengenzähler oder 
Heizkostenverteiler

 Energieeinsparung von mehr als 
10 %

 Amortisationszeitraum: 
Lebensdauer der Zähler

Ausstattungspflicht mit Erfassungsgeräten
 § 54 EEffG
 bundesgesetzliche 

Ausstattungspflicht mit Zählern

 primär: Wärmemengenzähler –
ausnahmsweise: 
Heizkostenverteiler

 Überwiegen der Einsparung 
über Investitionskosten

 Amortisationszeitraum: 5 Jahre
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 HeizKG
 Unwirtschaftlichkeit 

 Investitionskosten übersteigen die  
Energieeinsparung

 technische Untauglichkeit
 Messung zur näherungsweisen 

Ermittlung der Verbrauchsanteile 
untauglich

 zB: Verbrauch kann nicht 
überwiegend von Abnehmer*innen 
beeinflusst werden

 Folge: Aufteilung nach Nutzfläche

Ausnahmen von der Ausstattungspflicht
 EEffG

1. Wärmemengenzähler
technisch nicht machbar oder nicht 
kosteneffizient durchführbar
2. Heizkostenverteiler
Voraussetzungen für die Installation 
eines individuellen Verbrauchszählers 
nicht gegeben und Installation des 
Heizkostenverteilers nicht 
kosteneffizient durchführbar
3. keine individuelle 

Erfassungspflicht
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 Wortlaut: Anwendungsvorrang des HeizKG (§ 4 Abs. 1 HeizKG)

 Aber: HeizKG verzichtet zur Frage der Ausstattungspflicht auf seinen 
Vorrang

 § 6 HeizKG: „Sofern sonst keine Verpflichtung zur Ausstattung 
des Gebäudes […]“ mit Messgeräten besteht, gilt § 6 HeizKG

 Ergebnis: Grundsätzlich Anwendungsvorrang des HeizKG

 Soweit es um die Ausstattungspflicht geht: 
Anwendungsvorrang des EEffG

Verhältnis HeizKG vs. EEffG
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Abzurechnende Kostenarten
Verrechnung von Investitionskosten
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 Energiekosten
 Kosten des Primärenergieträgers (zB Gas, Strom, Pellets, …) 

 sonstige Kosten des Betriebes
 Kosten für Abrechnung, Wartung und Erhaltung, sofern es sich dabei um 

den Austausch von Verschleißteilen handelt

 Investitionskosten
 § 2 Z 9 HeizKG: keine sonstigen Kosten des Betriebes
 bei Fernwärme und „fernwärmeähnlicher“ Versorgung dürfen aber 

vertragliche Preise verrechnet werden (§ 3 Abs 2 iVm § 4 Abs 2 HeizKG) 
 Grund-, Mess- und Arbeitspreis

 Sonst: Maßgeblichkeit des jeweiligen Wohnrechtsgesetzes

Abrechnungspflicht nach HeizKG
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Vertragliche Vorweg-Zustimmungen
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 „Vorwegverzicht“ auf bestimmte vertragliche Rechte  kritisch
 Zulässigkeit ist von der Wohnrechtsmaterie abhängig:
 Vollanwendungsbereich MRG: unzulässig
 Teilanwendungsbereich MRG: grundsätzlich zulässig
 WGG: für Gemeinschaftsanlagen (=Erhaltungsarbeit) wahrscheinlich 

zulässig, aber ungesichert; für dezentrale Heizsysteme unzulässig
 WEG: grundsätzlich zulässig, wenn hinreichend bestimmt und nicht 

„uferlos“

 Alternative: Leistungsbeschreibungen?
 Vertrag enthält Hinweis auf eine künftige Dekarbonisierung
 zulässig, wenn sie hinreichend bestimmt ist und den tatsächlichen 

Verhältnissen entspricht

Zustimmungen für künftige Dekarbonisierungen
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Teilweise Dekarbonisierung
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 vorwiegend in Häusern mit Wohnungseigentum / schlichtem 
Miteigentum

 notwendige Mehrheiten werden nicht erreicht
 Im Wohnungseigentum: wahrscheinlich außerordentliche Verwaltung

 Beschluss mit einfacher Mehrheit, aber erweiterte Beschlussanfechtung

 Einzelne Eigentümer*innen dekarbonisieren das eigene Objekt

 Fossile Versorgungsinfrastruktur auf dem Rest der Liegenschaft 
bleibt bestehen

Ausgangslage
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 Zustimmung sämtlicher Miteigentümer*innen erforderlich
 Sowohl für Errichtung der eigenen Heizung als auch für die physische 

Trennung von der gemeinsamen Wärmeversorgungsanlage

 Kosten trägt der*die Änderungswillige

 Keine physische Trennung von der gemeinsamen 
Wärmeversorgungsanlage
 weiterhin Heizkostenabrechnung (wohl nur sonstige Kosten)

 keine Zwischenablesung erforderlich

 Bei physischer Trennung = zwingende Zwischenablesung und –
abrechnung

Rechtsfolgen und -wirkungen
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Praxisbeispiele
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Zentrale Dekarbonisierungslösungen
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Variante A1
 HeizKG anwendbar
 sofern vier Nutzungsobjekte
 eventuell „echte“ Wärmelieferverträge  dann 

kein HeizKG

 Verbrauchserfassung grundsätzlich mittels 
Wärmemengenzähler
 Heizkostenverteiler subsidiär
 Kombination der beiden Messgeräte unzulässig

 Erhaltungspflicht
 MRG (Voll- und Teilanwendung), WGG: Vermieter
 WEG: allgemeine Teile  Gemeinschaft, 

wohnungsseitige Maßnahmen  Eigentümer*in
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Variante A2

 HeizKG, Verbrauchserfassung und 
Erhaltungspflicht wie Variante A1

 Sonderproblem: Trinkwarmwasserzählung
 selbst wenn HeizKG nicht anwendbar sein 

sollte: EEffG sieht getrennte Zählung von 
Raumwärme und Trinkwarmwasser aus der 
gemeinsamen Versorgungsanlage vor

 Variante 1: technisch nicht machbar/nicht 
kosteneffizient durchführbar

 Variante 2: Installation von 
Warmwasserzählern
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Variante A3
 HeizKG und Erhaltungspflicht wie A1

 Verbrauchserfassung hinsichtlich der 
Raumwärme mit 
Wärmemengenzählern

 Trinkwarmwasser ist nicht gesondert 
zu erfassen, da keine gemeinsame 
Versorgungsanlage vorliegt

 Abrechnung über Strombezug der 
Nutzer*innen



Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 32 www.nhp.eu

Rechtsrichtige Verrechnung von Wärme und Kälte | Urban Innovation Vienna GmbH | 25.3.2025

Dezentrale Dekarbonisierungslösungen
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Variante B1
 Anwendbarkeit des HeizKG fraglich
 ungesicherter Rechtsrahmen
 bei echten Wärmelieferverträgen eher zu 

verneinen

 Verbrauchserfassung 
 aus zentraler WP über Wärmemengenzähler
 Keine Verbrauchserfassung dezentraler WP -

Abrechnung über den Strombezug der 
Nutzer*innen

 Erhaltungspflicht
 MRG (Voll- und Teilanwendung), WGG: Vermieter
 WEG: allgemeine Teile  Gemeinschaft, 

wohnungsseitige Maßnahmen  Eigentümer*in
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Variante B2
 HeizKG nicht anwendbar
 keine gemeinsame Wärmeversorgung
 Potential für „fernwärmeähnliche“ Versorgung

 Verbrauchserfassung 
 Keine Verbrauchserfassung dezentraler WP -

Abrechnung über den Strombezug der 
Nutzer*innen

 Erhaltungspflicht
 MRG (Voll- und Teilanwendung), WGG: 

Vermieter
 WEG: allgemeine Teile  Gemeinschaft, 

wohnungsseitige Maßnahmen 
Eigentümer*in
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Variante B3
 HeizKG anwendbar
 DG und Bestand jeweils als (separate) 

gemeinsame Wärmeversorgungsanlage
 vollständige Trennung zwischen DG und Bestand

 Verbrauchserfassung gemäß EEffG / HeizKG
 Erhaltungspflicht
 Mietrecht: Vermieter*in
 WEG: diffizil – ungesicherter Rechtsrahmen

 Erhaltungszuständigkeit der WEG

 Kostentragung aller Eigentümer*innen gemäß 
Nutzwerten?

 Praxis: abweichender Aufteilungsschlüssel
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Fragen?

RA Dr. Florian Stangl, LL.M.

RA Mag. Gregor Biley

Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 

florian.stangl@nhp.eu | +43 1 513 21 24 

gregor.biley@nhp.eu | +43 316 207 383

WIEN – SALZBURG – GRAZ – www.nhp.eu
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Jetzt anmelden für den 
NHP News Alert!

Sechs Mal im Jahr berichten wir in unserem 
Newsletter über Neuerungen im Umwelt- und 
Energierecht!

Anmeldung unter nhp.eu 

NEWS ALERT 

Februa r 2023 

Niederhuber & Partner  
Rechtsa nwälte GmbH 
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Die  Regierung plant  2 neue  Gesetze 
zur  Beschleunigung der Energiew end e. 
Während  d ie  Regierungsvorlage  zur  
UVP- G- Novelle  bereits heiß d iskutiert  
w ird  (Ma rt in Nied erhuber berichtet  d azu 
in d iesem  NHP New s Alert), ist  über d as 
angekünd igt  „Erneuerba ren- Ausbau-
Beschleunigungs- Gesetz“ für Erzeu-
gungsa nlagen unter d er UVP-  Schw elle  
noch w enig beka nnt. W ir ha lten Sie  a m  
Laufend en! 

Zahlen, die  uns  
beschä ftigen:

(K)leben und leben lassen
Sie strapazieren Nerven und  erhitzen d ie  Gemüter, lenken aber auch v iel Aufmerksamkeit auf 
d ie größte Krise unserer Zeit  –  Klima - Kleber:innen machen Österreichs Straßen unsicher (präzi-
ser: kurzzeit ig etwas verstopfter a ls ohnehin). Die Protestierenden legen da bei ihre  Finger gleich 
in mehrere Wunden: Die  Klimawende ex istiert b islang ha uptsächlich am Papier und  während 
der CO2- Ausstoß in den meisten Sektoren fä llt, ist er im Verkehrssektor im Steigen begriffen. So  
legitim das Anliegen aus Sicht  des Umw eltschutzes ist, so  legitim ist  es auch, d ie angewa ndten 
Methoden kritisch zu hinterfragen. 

Der Verstoß gegen d iverse gesetzliche Vorschriften (deren Rechtfertigung durch d ie Versamm-
lungsfre iheit zumindest  nicht gesichert  erscheint) mag zw ar noch als unvermeidliche Folge ziv ilen 
Ungehorsams durchgehen. Mit  den b lockierten Autofahrenden kommen a ber wohl d ie Falschen 
zum Handkuss. Die großen Stellschrauben w erden d urch politische Entscheid ungsträger:innen 
ged reht . Hier wäre es w ünschensw ert, w enn auch d ie  letzten “Fossilzeit- Kleber:innen“ ihre  Blo-
ckadehaltung gegen d ie  Klima -  und  Energiew ende aufgeben w ürden. Denn die  zügige und um-
fassende Deka rbonisierung braucht  einen Schulterschluss von Politik , W irtscha ft  und  allen Bür-
ger:innen –  auch jenen, d ie noch Auto  fa hren.

Ihr NHP- Redaktionsteam
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AKTUELLES VIDEO:  
PPA: Stromkauf  „a b Hof”, mit Floria n Stangl

EuGH: Kein Schaden-
ersatzanspruch  
für Krankheit durch  
Luftverschmutzung
Keine  Staatsha ftung bei Nicht -
einha ltung der Luftqua litä ts-
RL –  den Bürger:innen steht  
led iglich d ie Möglichkeit  zu, d ie 
Behörden zur Einha ltung d er 
Grenzw erte zu verpflichten.

Eine  Priva tperson aus d em  Ballungsra um 
Paris begehrte unter Berufung auf  ihre 
d urch anhaltend e Luftverschmutzung 
hervorgerufenen Gesund heitsprobleme 
nicht  nur d as Setzen adäq ua ter Ab -
hilfema ßna hmen, sondern a uch eine  
Entschäd igung in Höhe von €  21 Mio . 

Gestützt w urde d ieses Begehren a uf  
einen (offenkund igen) Verstoß gegen 
d ie  Luftqua litä ts- RL 2008/50/EG. Ohne 
Erfolg –  w ie der EuGH in der Entschei-
d ung JP gegen Ministre  d e la  Transi-
tion (22.12.2022, C-61/21) festhielt: 
Ein Staatsha ftungsa nsp ruch scheitere 
bereits a n der erstenv  Voraussetzung 
(Vorliegen eines Verstoßes gegen eine 
unionsrechtliche  Norm, w elche  be-
zw eckt, jemand em  Rechte zu verleihen), 
da  d ie Luftqualitä ts- RL „nur“ ein a llge-
meines Ziel d es Schutzes d er mensch-
lichen Gesund heit  und  d er Umw elt 
insgesa mt verfolge. Sehr w ohl müsse es 
einer na türlichen Person a ber möglich 
sein, bei d en nat ionalen Behörden d ie 
Setzung der unionsrechtlich geford erten 
Maßna hmen und  da s Erstellen eines 
Luftq ua litä tspla ns zu erw irken. 

Der Gerichtshof  hielt  zudem fest , d ass 
Mitgliedstaa ten nach na t iona lem Recht 
haften und  bei d ieser Bew ertung Ver-
stöße gegen Verpflichtungen a us der 
Luftq ualitä ts- RL allenfa lls als ha ftungs-
begründ end e Umstände  berücksicht igt  
w erden könnten. 

Peter Sander und
René  Bruckner, W ien

3 MinutenUmweltrecht 

DER ÖSTERREICHISCHE VIDEOBLOG  
ZUM UMWELTRECHT AUF YOUTUBE! 

UPCOMING:  
“Bescheid erha lten -  w as nun?”, mit   

Lisa  Vockenhuber, Release am 16.2 .2023



100 PRAG Ausblick kommendes rechtliches GA

Grundlagen:  

Die Ergebnisse aus dem Gutachten Wärmeverrechnung im Gebäude werden

zur Verfügung gestellt werden. 

Annahmen generieren sich aus gängigsten Anwendungsfällen, für die Zielgruppen definiert werden.

Zielgruppen:

Entscheidungsträger*innen und Verwalter*innen im Gebäudebestand

Planer*innen und Anbieter*innen von technischen Umsetzungen und Anwendungen  

Inhalte: Wärmelieferung, Netzerrichtung und -betrieb

 Wärmeanlagen im Eigentum eine*r Liegenschaftseigentümer*in mit Überschussenergie

 Wärmeanlagen im Eigentum einer WEG mit Überschussenergie, Genossenschaften

 Eigentümerschaft des Netzes (geteilt?) Errichtung und Betrieb 

 Ergänzende Anwendung auf Fall: Contracting Modelle 

Liegenschaftsübergreifende Wärmebereitstellung aus nicht-fossilen Anlagen



100 PRAG Ausblick kommendes rechtliches GA

Fragestellungen und  Ziele des Gutachtens:

• Darstellung der erforderlichen Organisationsformen für die liegenschaftsübergreifende 

Wärme – für die Erzeugung, Verteilung und Abnahme 

• Unterscheidung Entnahme und Einbringung bei unterschiedlichen Eigentumsstrukturen 

• Wie wirkt sich bei liegenschaftsübergreifender Wärmeversorgung die Einbringung eines „externen“ Contractor

Modells (Wärmeerzeuger und Netzerrichter & -betreiber) aus 

• Lösungen müssen im Rahmen des geltenden Rechtsbestands (insbesondere Immobilienrecht, Wohnrecht, Heiz-KG, 

EEffG und allenfalls KSchG) umsetzbar sein

• Klarstellung (Überprüfung), ob zusätzl. Rechtsrahmen aufgebaut werden muss für liegenschaftsübergreifendes 

Wärmenetz

Liegenschaftsübergreifende Wärmebereitstellung aus nicht-fossilen Anlagen



Kommende Veranstaltungen:

Mittwoch 26.03.2025
Raus aus Gas: Wärmepumpenlösungen im Geschoßwohnbau (UIV, WKW)

Dienstag 22.04.2025 
Marktplatz Optimierte Wärmebereitstellung
Effizienz steigern, Kosten senken (UIV)

Montag 05.05.2025
Kühlen und Temperieren im mehrgeschoßigen Wohnbau (UIV)



100 Projekte Raus aus Gas 
Feedback zur Veranstaltung

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Veranstaltung im Rahmen der Initiative „100 Projekte Raus aus Gas“!

Wir bauen unser Veranstaltungsangebot laufend für Sie aus.

Bitte nehmen Sie sich 3 Minuten Zeit für das Ausfüllen unseres Fragebogens. 

Sie geben uns damit wertvolles Feedback! Diese Umfrage enthält 5 Fragen.



Website – Initiative „100 Projekte Raus aus Gas“
https://www.wien.gv.at/umwelt/100-projekte-raus-aus-gas

UIV Urban Innovation Vienna GmbH 

Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien 
1040 Wien, Operngasse 17-21 

Tel.: (+43 1) 4000 84260 

E-Mail: erneuerbare-energie@urbaninnovation.at 

Web: www.urbaninnovation.at

Beratungsservice der Klima- und Innovationsagentur 
www.erneuerbare-energie.wien 

Abteilung Energieplanung der Stadt Wien

1120 Wien, Wilhelmstraße 68
Tel.: (+43 1) 4000 88305 

E-Mail: post@ma20.wien.gv.at 

Web: www.energie.wien.at


